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erkennen, ihre Tiitigkeit in dem Land recbtmllBig auszullben, 
die Wabrnebmnng des Rechts der freien Meinnngsäu8ernng, 
der Infmmations- nnd Versammlnngsfreiheit sowie des fried
lichen Demonstrationsrechts zu gestatten und die Urteile fOr 
politische Straftaten flherpriIfen zu lassen; 

6. fonlert die Regiernng Kubas fllif, die sonstigen im 
Zwischenbericht des Snnderberichterstatte vmgeschlagenen 
Maßnabmoo zu etgieifen, um die Einha1tnng der Menschen
rechte nnd Grnndfreiheiten in Kuba den internationalen 
Normen anzupassen, die im V6IkeJ:recht und in den anwend
baren internationalen Rechtsalrten anf dem Gebiet der Men
schenrechte verankert sind, und allen Menschenrechtsverlet
zungen ein Ende ZU setzen, indem sie unter anderem die 
internationalen Rechtsakte anf dem Gebiet der Menschenrechte 
ratifiziert, Staatsbflrger nicht mehr aus GrOnden verfolgt und 
bestraft, die mit dem Recht der freien MeinungsiiuBerung und 
der friedlichen Venzammbmg zusammenhlIngen, ein ordnungs
gemäßes Verfahren gewllhrleistet und unabhllDgigen na
tionalen Gruppen und internationalen hnmanitllren 0rganisa
tionen Zugang zu den Strafanstalten gewllhrt; 

7. beschließt, die Behandlung dieser Frage anf ihrer 
fIInfzigsten Thgung fortzusetzen. 

94. Plenarsitvmg 
23. Dl!l.B1IIber 1994 

49120L DIe Menschemechte In Bafti 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis anf ihre Resolution 48/151 vom 20. De
zember 1993, 

geleitet von den in der Charta der Verelnten Nationen. der 
Allgemeinen Erklllrung der Menschenrechte" und den 
Internationalen Menschenrechtspa17 verankerten Grundsfit,. 
zen sowie im Bewußtsein ihrer Verantwortung fOr die FIlr
dernng und Festigung der Achtnng vor den Menschenrechten 
und Grundfreiheiten fOr alle, 

erneut erk1lJrend, daß alle Mitgliedstaaten gehalten sind, 
die Menschenrechte zu fOrdern und zu schützen und die 
Verpflichtnngen zu erfIIllen, die in den verschiedenen dieses 
Gebiet betreffenden ÜhereinkfInften festgelegt sind, 

Kenntnis nehmend von der Resolution 1994180 der Men
schenrechtskommission vom 9. MIlIz 199432, in der die 
Kommission beschlossen bat, das Mandat des Sonderbericht
erstatters um ein weiteres Jabr zu verlIingem, datnit er der 
GeneralVersammlung anf ihrer neunundvierzigsten Thgung 
einen Zwischenbericht Ober die Menschenrechtssituation in 
Haiti und der Menschenrechtskommission anf ihrer einnnd
flInfzigsten Thgung einen abschließenden Bericht vorlegen 
kann, 

In Anerkennung der Bemühungen des Generalsekretiirs der 
Veteinten Nationen und des Generalsekretärs der Organisation 
der nmerikanischen Stnnten sowie des ebental1gen Sonderabge
sandten um die WIederherstellung demokratischer Institutio

. nen in Haiti, 

mit Genugtuung Ober die Ernennung des nenen Sonder
beauftragten des GeneraIsekretII fOr Haiti, 

In Anerkennung alI dessen, was die Internationale ZiviJmis.. 
sion in Haiti fOr die Verteidigung der Menschenrechte in Haiti 
getan bat, wann immer die Umstllnde dies zuließen, 

mit Genugtuung Ober die Wlederberstellung der dem0krati
schen Ordnung und die Rilckkebr von Jean-Bertnmd Aristide, 
dem verfasstmgsmlIBig gewllhlten Priisidenten der Republik 
Haiti, 

I. verleiht ihrer tiefen BefrledJgung Ausdruck Ober die 
Rückkehr von PrIIsident Jean-Bertrand Ariatide nach Haiti am 
15. Oktober 1994 und Ober die Wiederherstellung der verfas
sungsmllßigen Ordnung; 

2. fonlert die baitianischen Behörden nachdriIcklich fllif, 
die volle Achtong vor den Menschenrechten und Grund
fteiheiten in Übereinstimmung mit den einschlägigen interna
tionalen Menschenrechtspakten weiter zu fOrdern; 

3. ersucht den GeneraIsekretIi, ilber den Hohen Kom
missar der Vereinten Nationen fOr Menschenrechte und das 
Sekretariats-Zentrom fOr Menschenrechte geeignete Maß
nahmen zu etgteifen, um sicheIzustellen, daß Finanzmjtte] und 
H1JJD/IIIreSSOurcen bereitgestellt werden, die es gestatten, ge
meinsam mit der Internationalen Zlvilmission in Haiti umge
hend ein SonderbiIfsprog anfmsteIIen, das der Regierung 
und -dem Volk von Haiti bei ihren Bemllhungen um die Ge
wlIhrleistung der Eiab""'mg der Menschenrechte hebUfUch ist; 

4. nbnmI mit Dank Kenntnis von dem Bericht des Son
derberichterstatters der Menschenrechtskommission, Man:o 
TuJio Bnmi-Celli, Ober die Menschenrechtssituation in Hniti192 

und den datin enthaltenen Empfehlungen; 

5. wUrdlgt die Z!1S!1JJ!menarheit zwischen dem Ge
ueraIsekIetIIr der Veteinten Nationen und dem GeneraIsekretIi 
der Organisation der amerikanischen Stnnten und ersucht um 
die rasche Rückkehr aller Mitglieder der Internationalen 
Zivilmission in Haiti, die die Aufgabe bat, zu verifizieren, in 
welchetn Maße Haiti seinen interoationalen Verpflichtongen 
anf dem Gebiet der Menschenrechte, das heißt seinen Ver
pflichtungen zur Förderung der Achtung vor den Rechten aller 
Haitianer und zur Stärkung der demokratischen Institotionen, 
nachkonunt; 

6. beschließt, die Behandlung der Sitontion der Men
schenrechte und Grundfteiheiten in Haiti anf ihrer flInfzigsten 
Thgung anf der GrundInge der von der Menschenrechts
kommission nnd dem Wirtschafts.. und Sozialrat bereitgestell
ten Informationen fortzusetzen. 

94. Plenarsitvmg 
23. Dezember 1994 

491202. Die MeuseheDreddssltnntlOD In der 's!amlsehen 
RepubDk Iran 

Die Generalversammlung, 

geleitet von den Grundslitzen, die in der Charta der Ver
einten Nationen. der Allgemeinen Erkllirung der Menschen
rechte" und den Internationalen Menschenrechtspakten" 
verankert sind, 

erneut erk1lJrend, daß alle Mitglied .... ate1l gehalten sind, 
die Menschenrechte und Grnndfreiheiten zu fOrdern und zu 
schützen und ihren Verpflichtungen aus den verschiedenen 
internationalen Rechtsakten anf diesem Gebiet nschzlIkom
meßt 
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unter Hinweis arif ihre einschlligigen Resolutionen. 
namentlich zul.eIzt Resolution 48/145 vom 20. Dezember 
1993. sowie die Resolutionen der MetJsch~btskommission. 
namentlich zuletzt Resolution 1994/73 vom 9. März 199432• 

und die Resolutionen der Unterkommission fflr die Verld1tung 
von Diskriminierung und den Schutz von Minderheiten, 
namentlich zuletzt Resolution 1994/16 vom 25. August 
1994'43. 

feststellend, daß die Regierung der Islamischen Republik 
Iran auf das Etsuchen des Sonderbeauftragten der Menschen
'ICchtskommission um Informationen betIelfend die be
haupteten MenschenrechtsverIetzungen in diesem Land zwar 
geantwortet, ihm jedoch nicht gestallet hat, dem Land einen 
vierten Besuch abzustatten. um sich aus erster Hand vor Ort 
Jnfonnationen lIber die derzeitige Situation der Menschenrech
te zu beschnlfen, 

erneut erlcIIJrend, daß die Regierungen fflr die Morde ond 
'ÖberIlIIlc verantwortlich sind, die von ihren Bevollmllchtigten 
auf Personen im HoiIeitsgebiet eines anderen Staates verübt 
wurden, wie auch fflr die Anstiftung zur Begehung derartiger 
Handlongen beziehungsweise deren Billigung oder vorslltzli
ehe Duldong. 

im Hinblick auf die Feststellung des Sonderbeauftragten, 
wonnch die weitere intemntionale UnferSuchong der Men
schenrechte und Grondfreiheiten in der Islamischen Republik 
Iran gerechtfertigt ist und dieser Gegenstand auf der Thges
ordnung der Generalversammlong verbleiben sollte, 

sowie im Hinblick darauf, daß die Unterkommission fflr die 
Verhütung von Diskriminierung ond den Schutz von Min
derheiten in ihrer Resolution 1994/16 die flagranten MetJ
schenrechtsverIetzungen verurteilt hat, zu denen es in der 
Islarnischen Republik Iran auch weiterhin kommt, 

ferner im Hinblick auf die abschlleBenden Feststellongen 
des Ausschusses fflr die Beseitigung der Rassendiskriminie
rung. des Menschenrechtsaussclr'SSCS und des Ausscbl'sses fIIr 
wirtschaftliche, soziale und bürgerliche Rechte zur MetJ
schenrecbWritnation in der Islamischen Republik Iran, 

1. nimmt mit Dank Kennlni8 von dem Zwischenbericht 
des Sonderbeauftragten der Menschenrechtslmmmission lIber 

. die Situation der Menschenn:chte in der Tslamischen Republik 
Iran'" sowie von den darin entJJaltenen Erwiigongen und 
Feststellongen; 

2. verleihI ihrer Besorgnis Ausdruck lIber die Menschen
rechtsverIetzungen. die nach wie vor aus der Tslamischen 
Republik Iran gemeldet werden; 

3. verleiht insbesondere ihrer Besorgnis Ausdruck lIber 
die Hauptpunkte der Kritik, die der Sonderbeauftragte in 
seinen jflngsten Berichten in bezug auf die Menschenrechts
siluation in der Iltlamischell Republik Iran vorgebracht hat, 
nämlich die nach wie vor groBe Anzahl von Hinrichtungen, 
Fällen von Folter und grausamer. unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandiong oder Strafe. die Nicbteinhaltlmg 
internntionaler Normen der Rechtspflege, die mangelnde 
Gewllhrleistong eines ordnungsgemäßen Gerichtsverfahrens. 
die diskriminierend Behandiong von Minderheiten aufgrond 
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ihrer religiösen Überzeugung. insbesondere der Bnha'i, deren 
Existenz als lebensfllldge Religionsgemeinschaft bedroht ist, 
das Fehlen eines angemessenen Schutzes der cbristlichen 
Minderheiten, von denen einige in letzter Zeit Zielscheibe von 
Einscbllchterungen und Morden waren, und die BescbriiDlam
gen des Rechts der freien Meinongsllu1lerong und der 
Gedanken-. Meinungs- und Pressefreiheit, sowie darIIber. daß 
Frauen, wie der Sonderbeanftrag festgestellt hat, noch immer 
diskriminiert werden; 

4. verleihI ihrer ernsten Besorgnis Ausdruck dariIber, daß 
die Todesstrafe noch wie vor breite Anwendung findet, 
insbesondere in Fällen, in denen ihre Anwendong gegen die 
eioschlHgigen Bestimmungen des Internntionalen Paktes lIber 
bllrgerliehe und politische Rechte"· verstößt; 

5. verleiht außerdem ihrer ernste1l Besorgnis Ausdruck 
darlIber. daß So1man Rushdie sowie Personen, die mit seiner 
Arbeit zu tim hoben, weiterhin Morddrohongen erbnlten, die 
ollem Anschein noch von der Regierung der Islamischen 
Republik Iran onterstIItzt werden; 

6. fotrlen die Regierung der Tslamischen Republik Iran 
nachdrflcklich auf, Aktivitäten der im Zwischenbericht des 
Sonderbeauftrag erwiibnten Art gegen im Aus1nod lebende 
Angehörige der imnischen Opposition zu onterlassen ond mit 
den Behörden anderer LlInder bei der Untersuchung ond 
Bestrafung der von diesen gemeldeten stratbaren Handlongen 
oneingescbriinkt zusammenzuarbeiten; 

7. bedauen. daß die Regierung der Islamischen Republik 
Jnm es dem Sonderbeouftragten noch immer nicht gestattet hat, 
dem Land einen Besuch abzustotten, ond daß er in Ermange
long ihrer vollen UnterstiltzuDg seinen Auftrag sondt nicht 
vollStllndig erfiIIlen konnte; 

8. fordert die Regierung der Tslamlschen Republik Iran 
nachdrflcklich auf, die bestehenden Abkommen mit intema
tionnlen humanitllren Organisationen umzusetzen; 

9. fotrlen die Regierung der Islamischen Republik Iran 
auf, sich verstIIrkt darum zu bemilhen. die vom Sonderbeauf
trngten in den Abschnitten IV ond V seines Berichts aufge
zeigten MenschenrechtsprobIeme zu ontersuchen ond zu 
beheben, insbesondere was die Rechtspflege ond die Gewllhr
leistong ordnongsgerltllBer Gerichtsverfahren betrifft; 

10. fotrlen die Regierung der Islamischen Republik Iran 
nachdrflckllch auf, die im Bericht des Sonderbeauftragten 
erwähnte Etmordong von drei christlichen Geistlichen grOnd
lieh, sorgfältig und onparteilsch ZU untersuchen; 

11. fotrlen die Regierung der Tslamlschen Republik Iran 
tllf!Jerdem auf, die internntionalen Rechtsokte auf dem Gebiet 
der Menschenrechte, insbesondere den Internntionalen Pakt 
lIber bürgerliche und politische Rechte, dessen Vertragspar!ei 
die Tslamische Republik Iran ist, einzuhalten und sicher
zustellen, daß olle in ihrem Hoheitsgebiet lebenden und ihrer 
Hoheitsgewalt unterstehenden Personen, namentlich auch 
religiöse Gruppen und andere Angehörige von Minderheiten. 
in den Geouß der darin anerkannten Rechte gelangen; 

12. schließt alch der Auffassung des Sonderbeauftragten 
an, wonnch die Menschenrechtssituation in der Tslamischen 
Republik Jnm auch weiterhin internntional überwoeht werden 
sollte; 
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13. fordert die Regierung der Islamischen Republik Iran 
flIif, mit dem Sonderbeauftragten voll zusammenzuarbeiten; 

14. ersucht den GeneraIsekretll, dem Sonderbeauftragten 
~ede erforderliche Hilfe zukommen zu lassen; 

15. beschließt, die PrfIfung der Menscbenrechtssituation 
in der Islamischen Republik Iran, namentlich auch der Situa
tion von Minderheitengruppen wie den Baha'i, auf ihrer 
j'iJrthjgstM 'Thgung im lJchte der von der Menschenrechts
kommission und dem WJrtschafts.. und SoziaJrat vorgelegten 
neuen Erkenntnisse unter dem Punkt "Menscbeorechtsfragen· 
fortzusetzen. 

94. Plenarsitvmg 
23. Deumber 1994 

491203. DIe Menseheureehtssltuatlon In Irak 

Die Generalversammlung. 

geietlet von den Grundsätzen. die in der Charta der Ver
einten Nationen, der Allgemeinen ErkIlIrung der Menschen
rechte" und den Internationalen Menscheorechtspaktenl7 ver
ankert sind, 

erneut erklilrend, daß alle MitgIiedstanten gehalten sind, 
die Menscbenrechte und Grundfreiheiten zu fIIrdern und zu 
schützen und ihren VCIpfJichtungen aus den verschiedenen 
internationalen ÜhereiÜkiInften auf diesem Gebiet nach
znlmmmen, 

eingedenk dessen, daß Irak Vertragspartei der Interna
tionalenMenschemechtspakte und anderer internationaler 
Menschenrechtsfbereinkünfte ist, 

unter Hinweis auf ihre Resolntion 48/144 vom 20. De
zember 1993. in der sie ihre tiefe Besorgnis über die flagranten 
Verletzungen der Menschenrechte durch die Regierung Iraks 
zum Ausdruck gebracht hat, 

suwie unter Hinweis auf die Resolntion 688 (1991) des 
Sicherhei1sra1s vom S. April 1991, in der der Rat verlangt hat, 
daß Irak die UnterdrOckung der irakischen Zivilbevölkerung 
sofort einstellt, und darauf bestanden hat, daß Irak mit den 
humanitären Organisationen ZIlsammenarbeitet und sicher
stellt, daß die Menschenrechte und politischen Rechte a1ler 
irakischen Bürger gescbtet werden, 

insbl1801lliere unter Hinweis auf die Resolution 1991n4 der 
Menscbenrechtskommission vom 6. März 1991", mit der die 
Kommission ihren Vorsitzenden ersucht hat, einen Sonderbe
ril:htetstntteI ZU ernennen, mit dem Auftrag, auf der Grundlage 
aller vom Sonderherlchterstntter als sachdienlich erachteten 
Infonnationen, einschlieB]ich der von den zwischenstaatlichen 
und nichtstaatlichen Organisationen zur Verfügung gestellten 
Infonnationen und a1ler von der Regierung Iraks bereitgestell
ten SteDnngnahmen und Unterlagen, eine grIlndliche Untersu
chung der Verletzungen der Menschenrechte durch die 
Regierung Iraks anzustellen, 

unter Hinweis auf die einscblllgigen Resolutionen der 
Menschenrechtskommission, in denen die flagranten Verlet
zungen der Menschenrechte durch die Regierung Iraks 
verurteilt werden, so auch zuletzt die Resolntion 1994n4 vom 
9. März 199432

, mit der die Kommission das Mandat des 
Sonderberichterstatters um ein weiteres Jahr verlllngert und ihn 
ersncht hat, der Generalversammlung auf ihrer neunundvier-

zigslen 'Thgung einen Zwischenherlcht und der Kommission 
auf ihrer einundfünfzigsten 'Thgnng einen abschließenden 
Bericht vorzulegen, 

sowie unter Hinweis auf die Resolntionen des SicheJ::heits.. 
rats 687 (1991) vom 3. April 1991, 706 (1991) vom 15. An
gust 1991, 712 (1991) vom 19. September 1991 und 778 
(1992) vom 2. Oktober 1992, 

ZJItiefst betro.Ifen über die Verschlechterung der Menschen
rechlssituation in Irak insgesamt und die anhaltenden massen
haften und scbwenm Verletzungen der Menscbenrechte durch 
die Regiernng Iraks, wie summarische und willkürliche 
Hinrichtnngen, Folter und andere grausame, unmenschliche 
oder erniedrigende Behandlung, Verschwindenlassen, will
kürliche Festnahmen und Inhaftnahmen, die Nichtgewlihr
leistung eines ordnnngsgemllßen Verfabrens und die fehlende 
Bindung an das Recht sowie die UnterdrOckung der ('.Manken
fre.iheit, des Rechts der freien MeinungsIiußeru und der 
Vereinigungsfrei sowie mangeinder Zugang zu Nahrungs
mittein und gesundheitlicher Versorgung, 

suwie ZJItiefst betrojJen über die gewaltsame Vertreihnng 
von Hunderttausenden von irakischen Zivilpersonen und die 
ZeIstönmg von irakischen Stldten und Dörfern sowie die 
Thtsache, daß ZehntmJsenc!e von vertriebenen Kurden in 
Lagern und Notunterkünften im Norden Iraks Zuflucht auchen 
muBien, 

ferner ZJItiefst betmjfen über die zunehmend scbweren und 
gravierenden Menschenrechtsverletzungen der Regiernng Iraks 
gegen die Zivilbevölkerung im sOdlichen Irak, ioshtsmdere in 
den südlichen Marschen, wo umfangreiche Trockenlegungs
projekte und grollangelegte MilitliroperatiOODn seitens der Re
gierung zahlreiche Bewohner der Sumpfgebiete zur Flucht ge
zwungen haben, woraufhin viele an der Grenze zwischen Irak 
und der Islamischen Republik Iran Zuflucht geaucht hnben, 

mll Genugtuung über den Beschluß, eine Gruppe von 
Menscheorechtsbbachtem an Orte zu enlsenden, wo sie den 
Infonnationsf\uß und die Evaluierung erleichtern und bei der 
,mahhHogigen Verifikation von Berichten über die Menschen
rechtBsltuation in Irak hehllf1ich sein kiIonten, 

bedauernd, daß es die Regierung Iraks nicht für nötig 
befunden hat, auf Anträge des Sonderherlchtetstatters auf 
Besuchserlaubnis zu reagieren beziehungsweise mit ihm 
zusammenzuarbeiten, und daß sie insbesondere nicht seine 
Fragen zu Handbmgoo beantwortet hat, die es unter Zuwicfet.. 
handlung der für das Land verbindlichen intemationalen 
Menscbemech1siI begeht, 

1. nlmmt mll Dank Kenntnis von dem vom SondeJ:be.. 
richliaslattet der Menschenrechtskommission vorgelegten Zwi
schenherlcht über die Menschenrechtssituation in Jriikl'" und 
von den darin enthaltenden Feststellungen, Schlußfolgerungen 
und Empfehlungen; 

2. verurteilt emschieden die massenhaften, llnBerst 
schwenm Menschenn:chtsverIetzungen, für die die Regiernng 
Iraks venmtwortlich ist und auf die der SonderherlchteMntter 
in seinen jüngsten Berichten eingeht, insbesondere 

,9< Al49/65t. AnhaDg. 




